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1  Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 

1.1  Verfahren 

Die Stadt Waltrop beabsichtigt, die 5. Änderung des Flächennutzungsplans durchzufüh-

ren. Am 30.11.2017 wurde bereits ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Im Zuge des Pla-

nungsprozesses hat sich der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung verklei-

nert. Ein geänderter Aufstellungsbeschluss wurde daher am 29.11.2018 gefasst.  

Die Flächennutzungsplanänderung ist gemäß §§ 2-7 BauGB durchzuführen, um die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 92 „Im Di-

cken Dören“ zu schaffen. 

Zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele und Grundsätze der Raumordnung hat die 

Stadt Waltrop gemäß § 34 LPlG NRW unter Vorlage der erforderlichen Planunterlagen bei 

der Regionalplanungsbehörde angefragt, welche raumordnerischen Ziele für den Pla-

nungsbereich bestehen. 

Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand nach Bekannt-

machung am 01.04.2021 in einer digitalen Veranstaltung (pandemiebedingt) am 

19.04.2021 statt, mit anschließender Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 

03.05.2021. Für die nächsten Anwohner zum Plangebiet (Bewohner der Groppenbrucher 

Straße in Dortmund) fand im Vorfeld zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung zusätzlich eine zwei-

stufige Planungswerkstatt (pandemiebedingt ebenfalls digital) am 22.03.2021 und am 

12.04.2021 statt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB fand mit Schreiben vom 22.04.2021 bis einschließlich 28.05.2021 statt. 

Der Rat der Stadt Waltrop hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 dem Entwurf der 5. Ände-

rung des Flächennutzungsplans einschließlich der Entwurfsbegründung und dem Umwelt-

bericht zugestimmt und seine öffentliche Auslegung beschlossen.  

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 5. Flächennutzungsplanänderung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB wurde nach Bekanntmachung am 06.12.2021 vom 14.12.2021 bis ein-

schließlich 24.01.2022 durchgeführt.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden 

wurden mit Schreiben vom 14.12.2021 gemäß § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB bis ein-

schließlich zum 24.01.2022 beteiligt.  

Der Rat der Stadt Waltrop hat in seiner Sitzung am 17.03.2022 den Feststellungsbeschluss 

für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans nach Prüfung der nach § 3 Abs. 2, § 2 Abs. 

2 und § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen gefasst. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Waltrop ist 
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 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBI. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung  

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 

- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 

in der zuletzt geänderten Fassung 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-

inhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in 

der zuletzt geänderten Fassung 

 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung 2018 (BauO 

NRW 2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 

421), in der zuletzt geänderten Fassung 

 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten 

Fassung 

 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.07.2016 

(GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), in der zuletzt geänderten Fassung 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung 

 Gesetz zum Schutz der Natur in NRW (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) 

in der Fassung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fas-

sung 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung 

1.3 Lage und Begrenzung des Änderungsbereichs 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung „Im Dicken Dören“ ist ca. 10 ha 

groß und befindet sich in südlicher Ortsrandlage der Stadt Waltrop, nahe der Grenze zur 

Nachbarstadt Dortmund (Stadtbezirk Mengede) (siehe Abb. 1). 

Das Plangebiet wird räumlich begrenzt: 

 im Norden durch den Dortmund-Ems-Kanal und den angrenzenden Radweg 

 im Osten durch die Landesstraße L 609 Mengeder Straße 

 und im Süden und Westen durch die Böschungsbereiche angrenzend an die An-

liegerstraße „Im Dicken Dören“. 

Die genauen Grenzen der Flächennutzungsplanänderung können dem Aufstellungsbe-

reich entnommen werden. 
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ABBILDUNG 1 LAGE DES FNP-ÄNDERUNGSBEREICHS „IM DICKEN DÖREN“ 
(GRUNDKARTE: OPENSTREETMAP 2020) 

1.4  Planungsanlass und Planungserfordernis  

Die langjährig in Waltrop ansässige Firma Langendorf beabsichtigt eine Erweiterung des 

Unternehmens. Sie produziert Sattelauflieger für Fahrzeuge und zählt zu einem der größten 

Arbeitgeber der Stadt. Das Unternehmen verfügt über eine lange Tradition in Waltrop und 

möchte auch aufgrund seiner ortsansässigen Fachkräfte nach Möglichkeit an dem Stand-

ort Waltrop festhalten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 250 Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen.  

Lage des FNP- Ände-

rungsbereiches „Im 

Dicken Dören“ 
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Die Planungen der Gesellschafter sehen mittelfristig eine Steigerung der Fahrzeugproduk-

tion von derzeit etwa 1.000 auf rund 2.000 pro Jahr am Standort Waltrop vor. Durch Pro-

duktion, Reparatur und Service müssen aktuell zahlreiche LKW-Fahrten (derzeit ca. 4.000 

LKW pro Jahr) durch das gesamte Stadtgebiet abgewickelt werden. Nach aktuellen Wachs-

tumsprognosen sollen zukünftig deutlich über 5.000 Fahrten durch das innerstädtische 

Straßennetz abgewickelt werden. Am bisherigen Produktionsstandort stößt dieses Wachs-

tum schon jetzt an seine Grenzen. 

Um der steigenden Auftragslage gerecht zu werden, wird eine innerbetriebliche Umstruk-

turierung und die Möglichkeit im Drei-Schicht-Betrieb zu arbeiten, notwendig. Die Voraus-

setzungen sind am Altstandort nicht gegeben, unter anderem, da dieser direkt an ein 

Wohngebiet grenzt.  

Seitens der Stadt Waltrop wurde daher mittels einer Potenzialflächenanalyse ein geeigneter 

neuer Standort für das Unternehmen gesucht und gefunden (vgl. Kapitel 4 Planungsalter-

nativen). Die Stadt Waltrop beabsichtigt nun eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche 

auf einer ehemaligen Bergehalde im südlichen Stadtgebiet, in direkter Nähe der Autobahn-

anschlussstelle, zukünftig in ihrem Flächennutzungsplan (FNP) als gewerbliche Baufläche 

darzustellen. Hiermit werden die Voraussetzungen für eine Umsiedlung und Produktions-

erweiterung der in Waltrop ansässigen Fahrzeugbau-Firma geschaffen und zusätzlich Flä-

che für weitere Gewerbe- und Industriebetriebe bereitgestellt. 

Die Flächen des insgesamt ca. 10 ha großen Plangebietes sollen im Zuge der Flächennut-

zungsplanänderung als gewerbliche Bauflächen dargestellt werden. Parallel dazu soll der 

Bebauungsplan Nr. 92 „Im Dicken Dören“ aufgestellt werden, um unter anderem die Ver-

lagerung des Waltroper Fahrzeugbau-Unternehmens planungsrechtlich sicherzustellen. 

Auf Bebauungsplanebene wird der Eingriff der Planung in Natur und Landschaft möglichst 

plangebietsintern ökologisch ausgeglichen. 

Das zukünftige Gewerbegebiet soll neben der Firma Langendorf (ca. 6 ha) auf ca. 4 ha 

zusätzliche Flächen für weitere Betriebe der Nutzfahrzeugbranche bereitstellen. Um den 

Bedarf der Stadt Waltrop an Gewerbeflächen damit insgesamt nicht zu übersteigen, wurde 

an anderer Stelle im Stadtgebiet gewerbliche Baufläche im Flächennutzungsplan zurück-

genommen (siehe 6. FNP-Änderung für den Bereich „Am Schwarzbach“). Der Feststel-

lungsbeschluss zur 6. FNP Änderung ist bereits am 04.11.2021 gefasst worden.  
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ABBILDUNG 2 LAGE DER FLÄCHE DER 6. FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG „AM SCHWARZBACH“ 

(QUELLE: OPENSTREETMAP 2020) 

Bei den Rücknahmeflächen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen am 

Schwarzbach im östlichen Siedlungsbereich der Stadt. Die Flächen liegen überwiegend 

angrenzend an ein bestehendes Gewerbegebiet, sind größtenteils durch einen Bebau-

ungsplan (Bebauungsplan Nr. 37.1 „Am Schwarzbach“) als Gewerbegebiet festgesetzt 

und grenzen an linear verlaufende Grünflächen an. Trotz intensiver Bemühungen der Stadt 

(beispielsweise Aufnahme der Flächen in den Flächenpool NRW), konnten die Flächen bis-

her nicht baulich entwickelt werden und gelten auch mittelfristig als nicht entwickelbar. 

Lage des Änderungs-

bereiches „Am 

Schwarzbach“ 
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Da die damalige Zielsetzung der Bauleitplanung – dort mittelständiges und kleines Ge-

werbe anzusiedeln – nicht umgesetzt werden konnte, erfüllt der Bebauungsplan Nr. 37.1 

„Am Schwarzbach“ mangels Vollziehbarkeit nicht seine Aufgabe, die bauliche und sonstige 

Nutzung planerisch zu leiten und wurde daher mit Satzungsbeschluss vom 04.11.2021 auf-

gehoben. Der Flächennutzungsplan wurde parallel entsprechend geändert, die Darstellung 

gewerblicher Bauflächen „Am Schwarzbach“ ist zurückgenommen worden und soll statt-

dessen auf der Fläche „Im Dicken Dören“ dargestellt werden.  

Der südliche Bereich der Tauschfläche am Schwarzbach (ca. 1,2 ha) liegt nicht innerhalb 

eines Bebauungsplans. Auch dieser wird landwirtschaftlich genutzt, eine gewerbliche Ent-

wicklung – wie bislang im Flächennutzungsplan dargestellt – ist nicht mehr beabsichtigt.  

Aus Sicht der Stadt Waltrop bedeutet die Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes 

„Im Dicken Dören“ eine städtebaulich sinnvolle Umstrukturierung/Verlagerung gewerbli-

cher Bauflächen innerhalb des Siedlungsgefüges der Stadt hin zu einer Fläche auf einer 

ehemaligen Bergehalde, die verkehrstechnisch optimal angebunden ist. 

Im Vorfeld der Flächennutzungsplanänderung ist bereits die erforderliche 11. Änderung 

des Regionalplans (Gebietsentwicklungsplan; Teilabschnitt Emscher-Lippe) erfolgt (siehe 

Kapitel 1.6.2). Diese Änderung ist bereits am 27. Januar 2021 mit Bekanntmachung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt NRW rechtskräftig geworden.  

Insgesamt dient die Bauleitplanung hier also der Entwicklung einer Gewerbefläche, unter 

anderem für die Verlagerung und Erweiterung eines in der Stadt bereits ansässigen Unter-

nehmens, welches am vorhandenen Standort an Kapazitätsgrenzen stößt und sich städte-

baulich nicht in das Siedlungsgefüge einfügt. Für die Entwicklung einer ca. 10 ha großen 

gewerblichen Baufläche wurden im Gegenzug (in der 6. FNP Änderung) Gewerbeflächen 

im Bereich „Am Schwarzbach“ aufgrund von Restriktionen sowie aus städtebaulichen 

Gründen zurückgenommen und deren Darstellung in „Flächen für die Landwirtschaft“ ge-

ändert. 

1.5  Bestandssituation 

Das Gebiet der 5. Flächennutzungsplanänderung befindet sich in einem Bergsenkungsge-

biet. In den 1980er Jahren sowie 2001/2002 wurde die Fläche von Seiten der RAG AG mit 

Bergematerial aufgefüllt. Daraufhin erfolgt die Nutzung als landwirtschaftliche Anbaufläche.  

Die Ackerfläche befindet sich auf einer Höhe von rund +71 mNN bis +72 mNN und schließt 

ebenerdig an das Niveau des Kanalrandes des Dortmund-Ems-Kanals im Norden an. Die 

Mengeder Straße L 609 begrenzt im Osten den Änderungsbereich. Südlich und westlich 

der FNP-Änderungsfläche grenzt eine mit Gehölzen bestandene Böschung aus Bergema-

terial an, dahinter verläuft auf ca. +56-59 mNN die Anliegerstraße „Im Dicken Dören“. Wei-

ter südlich und topographisch deutlich tiefer als das Plangebiet verläuft der Groppenbach, 

der die Grenze zur Nachbarstadt Dortmund (Stadtbezirk Mengede) bildet. Das Plangebiet 

liegt nicht innerhalb eines überschwemmungsgefährdeten Gebietes.  
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Innerhalb des Änderungsbereichs verläuft eine 110 kV-Hochspannungsfreileitung von Ost 

nach West. In unmittelbarer südlicher Nähe des Plangebietes besteht die Anbindung an 

das übergeordnete Verkehrsnetz BAB A2/ BAB A45.  

Etwa 200 m südlich des Plangebiets, auf Dortmunder Stadtgebiet, befindet sich eine Stra-

ßenrandbebauung an der Groppenbrucher Straße. Im FNP der Stadt Dortmund ist dieser 

Bereich als Fläche für die Landwirtschaft im städtebaulichen Außenbereich dargestellt, er 

liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. 

 

ABBILDUNG 3 LUFTBILD DES PLANGEBIETES (QUELLE: GOOGLE EARTH 2021) 
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1.6  Planungsrechtliche Vorgaben  

Bei der Aufstellung sowie Änderung von Bauleitplänen sind die Ziele und Grundsätze, 

Darstellungen und Festsetzungen übergeordneter Planungen zu beachten bzw. zu be-

rücksichtigen. 

Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz 

Mit der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch-

wasserschutz ist der Bundesraumordnungsplan für den Hochwasserschutz (BRHP) am 01. 

September 2021 in Kraft getreten. In der Bauleitplanung sind die Ziele des BRPH zu be-

achten sowie die Grundsätze zu berücksichtigen. 

Im Besonderen sind die Risiken von Hochwassern, einschließlich der davon möglicher-

weise betroffenen empfindlichen und schutzwürdigen Nutzungen (Ziel I.1.1 BRPH) sowie 

die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberir-

dische Gewässer oder Stark-regen (Ziel I.2.1 BRPH) vorausschauend zu prüfen. Hochwas-

serminimierende Aspekte sollen berücksichtigt und es soll auf eine weitere Verringerung 

von Schadenspotenzialen hingewirkt werden (Grundsatz II.1.1 BRPH). Das natürliche Was-

serversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des Bodens ist, soweit es hochwasser-

mindernd wirkt, zu erhalten (Ziel II.1.3 BRPH).  

Zu berücksichtigen sind hierbei die bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten, insbeson-

dere sei auf die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, die Hochwasser-

risikomanagementpläne, Starkregenhinweiskarten sowie die Karte der schutzwürdigen Bö-

den von NRW hingewiesen. 

Die vorliegende Begründung setzt sich inhaltlich mit den Auswirkungen des Klimawandels 

im Hinblick auf Starkregenereignisse ebenso wie mit der Wasserrückhaltung (z.B. durch 

Begrünungsmaßnahmen oder Anlage von Regenrückhaltebecken) auseinander. 

Die Starkregenhinweiskarte weist in Teilbereichen des Plangebietes kleinräumige Betrof-

fenheiten sowohl bei seltenen als auch bei extremen Starkregenereignissen aus. Die Hoch-

wassergefahrenkarte und Hochwasserrisikokarte liefern hingegen keinen Hinweis auf eine 

Betroffenheit des Plangebietes. Ebenso ist aus der Karte der schutzwürdigen Böden kein 

Hinweis auf eine Einschränkung des natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserrück-

haltevermögens des Bodens zu entnehmen. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 

aufgeschüttete Bergehalde. Um den Schadstoffeintrag aus dem Bergematerial in das 

Grundwasser zu minimieren, ist eine Versickerung anfallenden Wassers auf der Plateauflä-

che nicht zu fördern.  

1.6.1  Landesplanerische Vorgaben  

Gemäß der zeichnerischen Festlegung zum Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW 

2017) liegt der Flächennutzungsplanänderungsbereich „Im Dicken Dören“ im Freiraum. 

Eine zeichnerische Darstellung von regionalen Grünzügen ist im LEP NRW maßstabsbe-

dingt nicht möglich; diese räumliche Konkretisierung ist Aufgabe der Gebietsentwicklungs-

planung.  
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ABBILDUNG 4 AUSSCHNITT AUS DEM LEP NRW 2017 (QUELLE REGIOPLANER.DE)  
 

FNP ÄNDERUNGSBEREICH:  

Zur siedlungsräumlichen Gliederung sind in den Regionalplänen regionale Grünzüge als 

Vorranggebiete festzulegen. Die südlich gelegene Straßenrandbebauung entlang der 

Groppenbrucher Straße liegt im Freiraum innerhalb eines Grünzugs.  

Im Maßstab des LEP NRW sind nur bedingt räumlich konkret abgegrenzte Festlegungen 

zu Nutzungen und Schutzfunktionen möglich. Solche Konkretisierungen werden weitge-

hend der Regionalplanung und anderen nachgeordneten Planungen überlassen. Die 

zeichnerischen Darstellungen des LEP NRW enthalten unter anderem nachrichtliche Dar-

stellungen ohne Rechtswirkungen zur Aufteilung des Landes in Siedlungsraum und Frei-

raum sowie zur räumlichen Orientierung an regionalen Plangebieten und Gemeindegren-

zen. Im Zuge der Fortschreibung der Regionalpläne erfolgen Abgrenzungsänderungen der 

nachrichtlichen Darstellungen des LEP NRW, die im LEP NRW nicht aktualisierend nach-

vollzogen werden.  

Die Fläche Im Dicken Dören wurde jedoch durch die 11. Regionalplanänderung als Bereich 

für gewerbliche und industrielle Nutzungen (mit Zweckbindung) festgelegt. Somit handelt 
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es sich mit der 11. Änderung des Regionalplans Emscher Lippe nicht mehr um eine Frei-

raumfläche, sondern um einen Siedlungsbereich.  

Im Rahmen der Standortanalyse aus 2018 (siehe Kapitel Planungsalternativen) fanden be-

reits das Ziel 6.3.3 und der Grundsatz 6.3.4 des LEP Beachtung.  

Das Ziel 6.3-3 `Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen` beschreibt, 

welche Flächen einer Kommune vorrangig als Gewerbe- oder Industriegebiete ausgewie-

sen werden sollen.  

„Neue Bereiche für gewerbliche Nutzungen sind unmittelbar anschließend an vorhandene 

Allgemeine Siedlungsbereiche bzw. Bereiche für industrielle und gewerbliche Nutzungen 

festzulegen. Davon abweichend kann eine im Freiraum liegende Brachfläche als Bereich 

[…] festgelegt werden, wenn über eine ergänzende Zweckbindung bzw. ein ergänzendes 

textliches Ziel sichergestellt wird, dass nur eine Nachnutzung bereits versiegelter Flächen 

einschließlich vorhandener Infrastruktur erfolgt und die auf dieser Brachfläche vorhandenen 

naturschutzwürdigen Teilflächen von der Nachnutzung ausgenommen werden und eine 

kurzwegige verkehrliche Anbindung gegeben ist.“ 

Kriterien:  

 Brachfläche 

o Ist erfüllt, da es sich um eine aufgeschüttete Bergehalde handelt 

 Verfügt über ergänzende Zweckbindung bzw. ein ergänzendes textliches Ziel, das 

sicherstellt, dass nur eine Nachnutzung bereits versiegelter Flächen einschließlich 

vorhandener Infrastruktur erfolgt 

o Ist erfüllt (ergänzende textliche Festlegung zum GIB im Regionalplan und 

Zweckbindung der gewerblichen Baufläche im Flächennutzungsplan)  

 Auf dieser Brachfläche vorhandene naturschutzwürdige Teilflächen werden von der 

Nachnutzung ausgenommen 

o Ist erfüllt, weil auf der Plateaufläche selber keine naturschutzwürdigen Teil-

flächen vorhanden sind und die Randbereiche sowie Böschungsbereiche 

von der Planung nicht berührt werden bzw. im Bebauungsplan ökologisch 

aufgewertet werden. 

 Eine kurzwegige Anbindung ist gegeben 

o Ist erfüllt, da eine beinahe direkte Anbindung an das überörtliche Verkehrs-

netz (Autobahn) besteht.  

„Weiterhin kann ausnahmsweise ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbli-

che und industrielle Nutzungen festgelegt werden, wenn eine Festlegung unmittelbar an-

schließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerb-

liche und industrielle Nutzungen aus folgenden Gründen nicht möglich ist: topographische 



5. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Im Dicken Dören“ der Stadt Waltrop;  

Begründung 

 

11 

 

und naturräumliche Gegebenheiten oder andere entgegenstehende Schutz- oder Nut-

zungsbindungen oder die Herstellbarkeit einer leistungsfähigen Anbindung an das überört-

liche Verkehrsnetz nicht möglich ist und keine raumordnerischen Festlegungen entgegen-

stehen. Dabei sind vorrangig geeignete Brachflächen mit kurzwegiger Anbindung an das 

überörtliche Straßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transportkapazität (ins-

besondere Bahn, Schiff, Öffentlicher Personennahverkehr) zu nutzen.“ 

Kriterien:  

Eine Festlegung unmittelbar anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbe-

reiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen ist aus folgenden Gründen 

nicht möglich: 

 Topographische oder naturräumliche Gegebenheiten 

 Oder andere entgegenstehende Schutz- oder Nutzungsbindungen  

 Oder die Herstellbarkeit einer leistungsfähigen Anbindung an das überörtliche Stra-

ßenverkehrsnetz nicht möglich ist.  

o Ist erfüllt (siehe „Standortsuche im Rahmen der Erweiterungsbestrebungen 

der Firma Langendorf in Waltrop“) 

Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen 

der Landesplanung vereinbar ist.  

1.6.2  Regionalplanerische Vorgaben 

Der Regionalplan () wies für den Bereich „Im Dicken Dören“ einen Allgemeinen Freiraum- 

und Agrarbereich mit den Freiraumfunktionen Schutz der Landschaft und landschaftsori-

entierte Erholung (BSLE) und teilweise Regionalen Grünzug aus.  

Mit der 11. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt 

Emscher-Lippe im Gebiet der Stadt Waltrop ist die Änderung der Fläche in einen Bereich 

für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB) für zweckgebundene Nutzungen erfolgt. 

Hierbei wird der GIB für zweckgebundene Nutzungen mit einem textlichen Ziel verknüpft. 

Dieses neue Ziel 15.4 definiert die genaue Zweckbindung und beschränkt die möglichen 

Nutzungen ausschließlich auf die Produktion von Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeugteilen 

sowie deren Reparatur und Handel und mit der Nutzfahrzeugproduktion im Zusammen-

hang stehende Betriebszweige: 

„Der festgelegte Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen mit Zweckbindung an 

der südlichen Gemeindegrenze der Stadt Waltrop ist ausschließlich der Produktion von 

Nutzfahrtzeugen und mit der Nutzfahrzeugproduktion im Zusammenhang stehenden Be-

triebszweigen vorbehalten.“ 

Eine Konkretisierung der gewerblichen Baufläche auf Flächennutzungsplanebene kann 

nicht erfolgen, Die Konkretisierung von allgemein zulässigen gewerblichen Nutzungen und 

damit die Unzulässigkeit aller anderen gewerblichen Nutzungen stellt rechtlich eine Nut-

zungsgliederung dar. Rechtliche Grundlage dafür ist § 1 (4), (5) und (9) BauNVO, der die 
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Gliederungsmöglichkeit aber nur für Bebauungspläne und nicht für den FNP ermöglicht. 

Daher wird hier die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Im Dicken Dören“ und die 5. 

FNP Änderung für den Bereich „Im Dicken Dören“ im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB, 

wobei im B-Plan von den dort vorhandenen Gliederungsmöglichkeiten nach § 1 (4), (5) und 

(9) BauNVO Gebrauch gemacht wird.  

 

ABBILDUNG 5 AUSSCHNITT AUS DEM REGIONALPLAN FÜR DEN REGIERUNGSBEZIRK MÜNSTER, TEILAB-

SCHNITT EMSCHER LIPPE (2021)  

Mit der erfolgten Bekanntmachung der 11. Regionalplanänderung am 27.01.2021 ist die 

Fläche als GIBz festgelegt. Die Ziele der Raumordnung sind gemäß §§ 4 und 5 ROG zu 

beachten. Die vorliegende 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 

Bebauungsplanes entspricht folglich den Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung 

und ist aus dem Regionalplan entwickelt.  

1.6.3  Landschaftsrechtliche Vorgaben 

Der Bereich der 5. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Waltrop befindet sich im Land-

schaftsplan ‘Ost-Vest‘ des Kreises Recklinghausen. Die Entwicklungskarte stellt hier das 

Entwicklungsziel ‘Erhalt‘ dar sowie in der südlich gelegenen Aue des Groppenbaches das 

Entwicklungsziel ‘Erhalt und Entwicklung von Fließgewässern und deren Umfeld‘.  

Umgang mit dem Entwicklungsziel `Erhalt`: Erhaltung einer mit natürlichen Lebensräumen 

oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten 

Landschaft als Lebensraum für die landschaftstypischen Tier- und Pflanzenarten oder die 

Erhaltung einer gewachsenen Kulturlandschaft mit ihren biologischen und kulturhistori-

schen Besonderheiten. Dieses Entwicklungsziel wird für Räume gewählt, die den Zielen 

von Naturschutz und Landschaftspflege gem. § 1 BNatSchG noch weitgehend entspre-

chen. Solche Landschaftsräume bieten wildlebenden Tier- und Pflanzenarten vielfältige Le-

bensstätten und sind damit die Grundlage noch relativ stabiler Ökosysteme der Agrar- oder 
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Waldlandschaften. Hierbei ist mit `Erhalt` jedoch nicht die Konservierung der Landschaft 

gemeint. Gem. § 10 LNatSchG NRW sind die im Plangebiet zu erfüllenden öffentlichen Auf-

haben und die wirtschaftliche Funktion der Grundstücke zu berücksichtigen. Notwendige 

Nutzungsänderungen werden somit durch dieses Entwicklungsziel nicht ausgeschlossen. 

Es ist jedoch zu beachten, dass das Wirkungsgefüge des Systems und seine Leistungsfä-

higkeit erhalten bleiben. Dies wird durch die Umweltprüfung zur Bauleitplanung geprüft und 

im Umweltbericht dargestellt. Durch ergänzende grünordnerische Maßnahmen auf Ebene 

des Bebauungsplanes kann sichergestellt werden, dass Maßnahmen zur Entwicklung und 

Pflege der Landschaft die Planung ergänzen. Außerdem bleiben die ökologisch hochwer-

tigen Grünstrukturen, die das Plangebiet umgeben und einen Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen bilden, erhalten. 

Die Fläche liegt nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets (siehe Festsetzungskarte 

zum Landschaftsplan Ost-Vest: Abb. 1-4 im Umweltbericht). Angrenzend befinden sich die 

beiden Landschaftsschutzgebiete „Brockenscheidt, Elmenhorst“ sowie „Oberwiese, Le-

veringhausen, Herdicksbach“. 

1.6.4 Flächennutzungsplan 

Der derzeit rechtsgültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Waltrop aus dem Jahr 

2005 stellt für das Plangebiet bisher landwirtschaftliche Flächen dar. Es liegt nicht inner-

halb eines Landschaftsschutzgebietes.  

 

ABBILDUNG 6 AUSSCHNITT AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT WALTROP 
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Südlich des Plangebietes schließt das Stadtgebiet Dortmund an (Stadtbezirk Mengede). 

Hier stellt der FNP Dortmund in der Aue des Groppenbachs eine Wasserfläche mit Grün-

fläche für die naturnahe Entwicklung dar, die zugleich Teil eines Landschaftsschutzgebie-

tes ist. Die südlich anschließende nahezu geschlossene Straßenrandbebauung an der 

Groppenbrucher Straße ist an der Stelle nicht als Wohnbaufläche dargestellt, sondern als 

Fläche für die Landwirtschaft im städtebaulichen Außenbereich (s. Abb. 7).  

 

ABBILDUNG 7: AUSSCHNITT AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DORTMUND  

2  Planungsziel  

Das ortsansässige Unternehmen Langendorf benötigt einen neuen Standort, um auch zu-

künftig effizient und wirtschaftlich agieren zu können. Der jetzige Standort an der Bahnhof-

straße / Gasstraße in Waltrop ist den zukünftigen Produktionsanforderungen nicht gewach-

sen. Begrenzt auf einer Fläche von etwa 4,5 ha, im innerstädtischen Siedlungsgefüge, ist 

keine Erweiterungsmöglichkeit mehr gegeben. Aufgrund des direkt angrenzenden Wohn-

gebietes sind selbst innerbetriebliche Optimierungen, wie die Einführung eines Drei-

Schichtsystems, nicht umsetzbar. 
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ABBILDUNG 8 LUFTBILD AUF AKTUELLEN STANDORT LANGENDORF (GOOGLE EARTH 2021) 

Aus diesem Grund benötigt die Firma Langendorf kurzfristig eine neue Ansiedlungsfläche. 

Aus Sicht des Unternehmens muss der künftige Standort eine Basisfläche von rund 6 ha 

aufweisen, innerhalb dieser Fläche eine Produktionshalle von 200 x 60 Metern ermöglichen, 

in einem ausgewiesenen GI-Gebiet liegen und über eine verkehrlich günstige Lage verfü-

gen.  

In der Standortprüfung durch die Arbeitsgemeinschaft BfR (Büro für Regionalanalyse; Dort-

mund) und GseProjekte (Büro für Regionalentwicklung; Dinslaken 2018) wurde deutlich, 

dass in der Stadt Waltrop und in den Nachbarkommunen, im Rahmen kurzfristiger Verfüg-

barkeit, große zusammenhängende Gewerbeflächen für die Verlagerung des Unterneh-

mens fehlen. Zur Sicherung des traditionsreichen Waltroper Unternehmens und somit dem 

Erhalt der Arbeitsplätze, ist die Entwicklung der Gewerbefläche „Im Dicken Dören“ in 

Waltrop notwendig.  

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist daher einerseits die planungsrechtliche Vorbe-

reitung der Errichtung eines Gewerbe- und Industriegebietes, um somit eine dringend not-

wendige Umsiedlungsmöglichkeit für das bisher in innenstädtischer Lage befindliche Un-

ternehmen Langendorf zu schaffen.  

Ein weiteres Ziel ist in Verbindung mit der 6. Flächennutzungsplanänderung (Feststellungs-

beschluss am 04.02.2021 gefasst), bisher nicht entwickelbare gewerbliche Baufläche von 

der Fläche „Am Schwarzbach“ zurückzunehmen und an der Fläche „Im Dicken Dören“ 
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stattdessen neu darzustellen. Somit werden die Gewerbeflächenkontingente der Stadt 

Waltrop nicht erweitert, sondern sinnvoll umverteilt.  

3  Inhalt der 5. Flächennutzungsplanänderung 

Entsprechend dem unter Kapitel 2 erläuterten Planungsziel wird die folgende Änderung der 

derzeitigen Darstellung im Flächennutzungsplan erforderlich. Hierbei handelt es sich ge-

mäß § 5 Abs. 2 BauGB um die Änderung von „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Gewerb-

liche Bauflächen“. Im Regionalplan ist der festgelegte GIB Bereich mit dem textlichen Ziel 

15.4 verknüpft. Demnach ist die Fläche ausschließlich der Produktion von Nutzfahrzeugen 

und mit der Nutzfahrzeugproduktion in Zusammenhang stehenden Betriebszweigen vor-

behalten. Die Stadt Waltrop verpflichtet sich durch einen regionalplanerischen Vertrag mit 

der Regionalplanungsbehörde (RVR) diese Zweckbindung auch auf Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung zu übernehmen. Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungs-

plan Nr.92 „Im Dicken Dören“, der sich derzeit in Aufstellung befindet (Parallelverfahren), 

entsprechend der regionalplanerisch vorgegebenen Zweckbindung konkretisiert und fest-

gesetzt. Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes befindet sich die Fläche „Im Dicken 

Dören“ weiterhin im planungsrechtlichen Außenbereich, eine gewerbliche Nutzung wäre 

hier trotz der Darstellung einer gewerblichen Baufläche im FNP demnach nicht möglich. 

Durch den regionalplanerischen Vertrag ist somit gewährleistet, dass sofern durch einen 

Bebauungsplan Baurecht geschaffen wird, dieser die Art der baulichen Nutzung entspre-

chend dem Ziel 15.4 im Regionalplan einschränkt und somit die regionalplanerische 

Zweckbindung greift.  

Die Konkretisierung von allgemein zulässigen gewerblichen Nutzungen und damit die Un-

zulässigkeit aller anderen gewerblichen Nutzungen stellt rechtlich eine Nutzungsgliederung 

dar. Rechtliche Grundlage dafür ist § 1 (4), (5) und (9) BauNVO, der die Gliederungsmög-

lichkeit aber nur für Bebauungspläne und nicht für den FNP ermöglicht. Daher wird hier die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Im Dicken Dören“ und die 5. FNP Änderung für 

den Bereich „Im Dicken Dören“ im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB, wobei im B-Plan 

von den dort vorhandenen Gliederungsmöglichkeiten nach § 1 (4), (5) und (9) BauNVO 

Gebrauch gemacht wird.  

Mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplans werden die planungsrechtliche Grundlage 

für eine Umsiedlung und Produktionserweiterung der in Waltrop ansässigen Fahrzeugbau-

Firma geschaffen und gleichzeitig weitere verkehrstechnisch gut gelegene Potenzialflä-

chen für Gewerbe- und Industriebetriebe (der regionalplanerischen Zweckbestimmung ent-

sprechend) planungsrechtlich vorbereitet.  

4.  Planungsalternativen 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind der Öffentlichkeit sich wesentlich unterscheidende Lösun-

gen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, dar-
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zulegen. Im Folgenden werden sowohl räumliche als auch inhaltliche Alternativen zur Er-

reichung des beabsichtigten Planungsziels / der angestrebten städtebaulichen Entwick-

lung und Ordnung vorgestellt.  

Die Stadt Waltrop hat im Jahr 2017 eine systematische Standortsuche im Rahmen der Er-

weiterungsbestrebungen der Firma Langendorf in Waltrop bei zwei renommierten Gut-

achterbüros in Auftrag gegeben (vgl. BFR – BÜRO FÜR REGIONALANALYSE; GSEPROJEKTE – 

BÜRO FÜR REGIONALENTWICKLUNG; 2018). Insbesondere auf der Grundlage der Ziele des 

Landesentwicklungsplans NRW und des Abstands-Erlasses NRW (aufgrund des nicht 

auszuschließenden 24 h Betriebs der Firma ist ein Mindestabstand zu Wohngebieten von 

mindestens 200 m einzuhalten) sowie der von der Firma vorgegebenen Mindestgröße der 

neuen Produktionsfläche von 6 ha (dabei muss die unterste Kantenlänge der Fläche 

200 m betragen) wurden potenzielle Gewerbestandorte im Stadtgebiet von Waltrop ge-

sucht. Deren jeweilige Eignung wurde untereinander verglichen. 

Darüber hinaus wurden alle bereits planerisch gesicherten gewerblichen Bauflächen im 

Flächennutzungsplan und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen im Regio-

nalplan für den Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-Lippe) in Waltrop sowie 

zusätzlich weitere Standortpotenziale in Nachbarkommunen in die vergleichende Analyse 

einbezogen. Da es sich hier als auszugehendes Planungsziel um die Standortverlagerung 

eines Waltroper Unternehmens handelt, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwie-

gend in Waltrop und unmittelbarer Umgebung leben, wäre die Ausweisung eines Gewer-

begebietes in größerer Entfernung zu Waltrop für das beabsichtigte Planungsziel nicht hilf-

reich. Als potenzielle Standorte außerhalb Waltrops wurden untersucht:  

 Gewerbepark Meckinghoven in Datteln  

 Mittelstandspark Ost in Castrop-Rauxel 

 Deininghauser Weg in Castrop-Rauxel 

 Ehemal. Kraftwerk Knepper in Dortmund und Castrop-Rauxel 

 Interkommunales Gewerbegebiet Groppenbruch in Dortmund und Lünen  

Der Schwerpunkt der Alternativenprüfung liegt auf möglichen Standorten innerhalb von 

Waltrop. Standorte im nahen Umfeld von Waltrop werden nur überschlägig betrachtet und 

begründeten Argumenten verneint.   

Als Ergebnis des Standortgutachtens ist festzuhalten, dass eine Umsiedlung des Unter-

nehmens ausschließlich auf der Fläche „Im Dicken Dören“ innerhalb des vorgegebenen 

Zeithorizonts realisierbar wäre und mit den Zielvorgaben der Raumordnung und Landes-

planung vereinbar sein kann. Die anderen untersuchten Flächen im Stadtgebiet und im 

direkten Umfeld sind für die Verlagerung des Unternehmens und die damit verbundenen 

Anforderungen hinsichtlich Flächengröße, leistungsfähigem Straßenanschluss und/oder 

zeitlicher Verfügbarkeit sowie topographischer sowie naturräumlicher Gegebenheiten und 

entgegenstehender Schutz- und Nutzungsbindungen auszuschließen. 
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Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Langendorf GmbH überwiegend in 

Waltrop oder den unmittelbaren Nachbarstädten wohnen, ist es auch zur Vermeidung von 

Ziel- und Quellverkehr sowie unproduktiver Wegezeiten für die Angestellten sinnvoll, den 

zukünftigen Standort für die geplante Produktionserweiterung im Waltroper Stadtgebiet zu 

realisieren. 

Eine Inhaltliche Alternative zur vorbereitenden Nutzung des Plangebiets zu ausschließlich 

gewerblichen bzw. industriellen Zwecken liegt unter diesen Umständen nicht vor. Die Dar-

stellung einer gewerblichen Baufläche entspricht der beabsichtigten Art der Nutzung der 

betroffenen Flächen. 

5. Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 

5.1  Umweltbericht 

Im Rahmen des Planverfahrens ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB 

durchzuführen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht darzustellen. 

 

Der Umweltbericht liegt als gesonderter Teil der Begründung vor. 

 

5.2 Lage und Landschaftsbild 

Die Stadt Waltrop gehört zum Kreis Recklinghausen und liegt im nördlichen Ruhrgebiet, an 

der Grenze zum Münsterland. Sie zählt etwa 30.000 Einwohner und wird raumordnerisch 

als Grundzentrum ausgewiesen.  

Das Plangebiet „Im Dicken Dören“ befindet sich an der südlichen Stadtgrenze Waltrops 

und nur wenige 100 Meter von der Autobahnauffahrt A 2, A 45 entfernt. Die Lage kann als 

peripher in Bezug auf die Siedlungsstruktur Waltrops bezeichnet werden. Durch die Nähe 

zur Landesstraße L 609 sowie zum Autobahnkreuz ist sie verkehrstechnisch gut erschlos-

sen, eine aufwendige Erschließung der Fläche zur Anbindung an die bestehende überört-

liche Infrastruktur ist nicht erforderlich.  

Mögliche Konflikte zwischen umliegenden Nutzungen und der beabsichtigten Nutzung im 

Plangebiet sollen durch entsprechende Gutachten und daraus resultierende Festsetzun-

gen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung minimiert werden. Hinsichtlich möglicher 

Konfliktpotenziale mit der nah gelegenen Wohnbebauung in Dortmund Groppenbruch wird 

beispielsweise ein Lärmschutzgutachten erstellt. Somit wird die Entwicklung des Plange-

bietes insgesamt lagegerecht gesteuert.  

Das Landschaftsbild wird im Bundesnaturschutzgesetz mit der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft umschrieben. Der Umweltbericht zur Flächennut-

zungsplanänderung widmet sich ausführlicher dem für das Plangebiet vorherrschenden 

Landschaftsbild und untersucht die Eingriffsintensität (siehe Umweltbericht). 
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Die Fläche ist von Süden und Westen mit strauchartigen Strukturen sowie Gehölzen umge-

ben. Diese schirmen das Plangebiet von Westen und Süden her ab. Die Geländetopogra-

phie sowie Gehölze und anderer Bewuchs verhindern eine direkte Einsicht von der nahe-

gelegenen Siedlung Dortmunds aus auf das Plangebiet. Die Einsehbarkeit der Fläche von 

dem Rad- und Wanderweg entlang des Dortmund-Ems Kanals ist bisher jedoch vollständig 

gegeben. 

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung ist beispielsweise durch die Festsetzung von 

vertikalen Grünstrukturen oder einer begrünten Wallhecke am Rand des Plangebietes si-

cherzustellen, dass eine direkte Einsehbarkeit des Plangebiets von den umgebenden Flä-

chen bzw. insbesondere von dem regionalbedeutsamen Rad- und Wanderweg am Dort-

mund-Ems-Kanal aus vermindert wird. Durch ausgiebige Grünstrukturen kann verhindert 

werden, dass das geplante Gewerbegebiet zu dominant in der offenen Landschaft wirkt. 

Festsetzungen im aufzustellenden Bebauungsplan zu Dach- oder Fassadenbegrünung so-

wie die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen sind ebenfalls geeignete Mittel, um die 

Dominanz von Baukörpern in der Landschaft weiter abzumildern und somit den Eingriff ins 

Landschaftsbild zu mindern.  

5.3 Nutzungen und Nutzungskonflikte 

Die Nutzungsstruktur im Bereich des Plangebietes ist bisher neben großflächiger landwirt-

schaftlicher Nutzung von überregionalen Verkehrswegen (Bundesautobahn, Landesstraße, 

Kanal, Fuß- und Radwege) geprägt. Ca. 200 m südlich des Plangebiets befindet sich 

Wohnbebauung.  

Mit der Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes sind unterschiedliche Störfak-

toren zu erwarten (Lärm, Licht, zusätzlich induzierter Verkehr etc.). Mit der nahegelegenen 

Bundesstraße sowie Autobahn sind Lärmeinflüsse auf das Plangebiet zu erwarten, diese 

sind jedoch grundsätzlich mit der gewerblichen Nutzung vereinbar.  

Wesentliche Auswirkungen auf die umliegenden Ackerflächen werden durch die beabsich-

tigte Planung nicht gesehen.  

Die Auswirkungen der Planung auf die südlich gelegene Wohnbebauung werden im Zuge 

der parallel erfolgenden Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Im Dicken Dören“ durch 

eine emissionsschutztechnische Beurteilung ermittelt. Um schädliche Auswirkungen zu 

vermeiden, werden in der weiteren Ausarbeitung auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-

nung entsprechende Emissionskontingente festgesetzt.  

Insgesamt werden demnach keine nachteiligen Auswirkungen auf die umgebenden Nut-

zungen erwartet. Eventuelle Nutzungskonflikte mit der Erholungsfunktion der umliegenden 

Flächen können ebenfalls auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verhindert bzw. mi-

nimiert werden.  

5.4 Verkehr 

Der Erschließungsaufwand der gewerblichen Baufläche wird insgesamt als gering einge-

schätzt.  
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Das Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastrukturplanung Blanke Ambrosius hat im April 

2020 ein Verkehrsgutachten zur Verlagerung des Betriebsstandortes der Firma Langendorf 

erstellt. Darin wurde auf der Basis der Prognose-Frequenzen die Leistungsfähigkeit und 

Verkehrsqualität des neu zu errichtenden Knotenpunktes bewertet und darüber hinaus 

auch die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der beiden vorhan-

denen Knotenpunkte im Bereich der Autobahnanschlussstelle Dortmund Mengede ermit-

telt.  

Als Ergebnis stellt das Gutachten fest, dass sich für den Linkseinbieger aus der Zufahrt des 

Gewerbegebietes auf die Mengeder Straße teilweise eine mangelhafte Verkehrsqualität 

ergibt. Die 95% Staulänge bei der Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet liegt in der Nachmit-

tagsspitze bei mehr als 100m. Der neue Knotenpunkt Mengeder Straße/Einfahrt Gewerbe-

gebiet ist unter der Prognose-Verkehrsbelastung mit einer einfachen Vorfahrtsregelung 

nicht leistungsfähig. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit und Si-

cherheit ist der künftige Einmündungsbereich mit einer Lichtsignalanlage zu signalisieren. 

Voraussichtlich wird durch die Errichtung einer Lichtsignalanalage (LSA) eine verträgliche 

Abwicklung des Verkehrs an dem neuen Knotenpunkt erreicht werden können. Die Kno-

tenpunkte Anschlussstelle Dortmund Mengede Nord und Dortmund Mengede Süd können 

nach den Vorgaben des AKF-Verfahrens (vereinfachtes Verfahren zur Berechnung signal-

geregelter Knotenpunkte) in den Spitzenstunden eines Werktages eine grundsätzlich aus-

reichende Leistungsfähigkeit bescheinigt werden.  

Da es sich bei der Planung um einen Angebotsbebauungsplan handelt, der ein Gewerbe- 

und Industriegebiet für zweckgebundene Nutzungen ausweisen wird, sind durch ein ergän-

zendes Gutachten Szenarien zur Verkehrserzeugung durch die 10 ha gewerbliche Bauflä-

che untersucht worden (2021). Hier wird für die Knotenpunkte an der Anschlussstelle Men-

gede Nord und Mengede Süd aus den Ergebnissen des AKF-Verfahrens deutlich, dass die 

am Knotenpunkt innerhalb eines Stundenintervalls insgesamt zur Verfügung stehende 

Grünzeit für den Kfz-Verkehr grundsätzlich ausreicht, um eine angemessene Verkehrsqua-

lität zu gewährleisten. Auch hier kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass zur Gewähr-

leistung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit an der künftigen 

Einmündung zum Plangebiet eine Lichtsignalanlage errichtet werden muss.  

Die Verkehrsgutachten werden im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert und 

im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 offengelegt.  

6. Sonstige Belange  

6.1  Erschließung  

Die Erschließung erfolgt über die vorhandene Landesstraße L 609 Mengeder Straße. In di-

rekter Nähe befindet sich die Autobahnanschluss an die A 2 und nachfolgend der An-

schluss zur A 45. Die Leistungsfähigkeit der bestehenden Knotenpunkte wird in einem Ver-

kehrsgutachten geprüft und im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Im 

Dicken Dören“ offengelegt.  
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Von der Mengeder Straße (L 609) wird eine neue Erschließungsstraße in das Plangebiet 

hereingeführt werden. Erste Abstimmungsgespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau 

NRW haben hierzu bereits stattgefunden. Das Ingenieurbüro Bauplan Wagner und Partner 

erarbeitet eine Erschließungsplanung, in der auch die Detailplanung der Erschließungs-

straße erarbeitet wird. In Kombination mit einem Verkehrsgutachten wird im verbindlichen 

Bauleitplanverfahren nachgewiesen werden, dass die Leistungsfähigkeit des neu zu errich-

tenden, lichtsignalisierten Knotenpunkts sichergestellt werden kann. 

Es haben bereits Abstimmungsgespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW statt-

gefunden. Dabei wurde unter anderem abgestimmt, dass eine neue Bushaltestelle an der 

neu zu errichtenden Kreuzung das Gewerbegebiet gut an den ÖPNV anschließen würde. 

Nach ersten Planungen und Abstimmungen ist daher die Errichtung einer Bushaltestelle 

vorgesehen, deren konkretere Planung in die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Dicken 

Dören“ einfließen wird. Die Buslinien SB 24 (NE14) und 289 fahren bislang am Plangebiet 

vorbei.  

Die fußläufige Erschließung des Plangebietes „Im Dicken Dören“ ist aufgrund des Gewer-

begebietscharakters nicht besonders zu berücksichtigen. Ein bestehender Fuß- und Rad-

weg entlang der Mengeder Straße in Verbindung mit einer neu zu errichtenden Lichtsignal-

anlage bindet das Gebiet jedoch gut an die Umgebung an.  

Außerdem ist vorgesehen, die an den Rändern des Plangebiets bestehenden Fußwegever-

bindungen zu erhalten bzw. attraktiver auszugestalten. Die Straße Im Dicken Dören ist be-

reits für den motorisierten Individualverkehr gesperrt worden, so dass sie nicht als Abkür-

zung (Schleichweg) genutzt werden kann. Der Radweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals 

wird von der Planung nicht tangiert.  

Der entstehende Kreuzungsbereich an der Mengeder Straße wird in den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes aufgenommen. An dieser Stelle wirkt der Bebauungsplan planfest-

stellungsersetzend für etwaige Bau- und Ordnungsmaßnahmen in diesem Bereich. 

6.2  Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung genauer be-

schrieben bzw. mit der Realisierung sichergestellt. 

Entwässerungsplanung 

Für das Plangebiet wird ein Entwässerungskonzept erstellt werden. Es wird nachfolgend 

kurz in seinen Grundzügen erläutert und im Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung er-

gänzt und präzisiert. Die Entwässerung wird im Trennsystem erfolgen. 

Schmutzwasser 

Nach Absprachen zwischen dem Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop AöR und der Dort-

munder Stadtentwässerung, wird das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser in den vor-

handenen Abwasserkanal Groppenbrucher Straße eingeleitet werden. Die Einleitung wird 

über eine Druckentwässerung aus dem Plangebiet erfolgen. Nach Prüfung der Hydraulik 
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ist die Abwasserkanalisation technisch in der Lage die anfallenden Mengen von voraus-

sichtlich 0,42 l/s bezogen auf 14 Stunden aufzunehmen.  

Die notwendigen Anträge und weiteren technischen Abstimmungen sind im Rahmen der 

Ausführungsplanung mit der Dortmunder Stadtentwässerung zu klären.  

Niederschlagswasser 

Entwässerungstechnisch ist das Plangebiet bisher nicht erschlossen, es bietet aber insbe-

sondere zur Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in den nahgelegenen Grop-

penbach naturnahe Möglichkeiten. 

Die topographischen Verhältnisse des Plangebiets erleichtern die Entwässerung des Bau-

gebietes. Das Gelände fällt von Nord nach Süd leicht ab. Die Höhendifferenz beträgt ca. 1 

m von ca. 73 m ü NHN im Norden auf ca. 72 m ü NHN im südlichen Bereich. Da durch den 

Groppenbach im Süden und das Gewässer 3.4 des WABO Herdicksbach im Westen inklu-

sive seines Böschungskörpers zwei natürliche Vorfluter vorhanden sind, bietet sich ein rei-

nes Trennsystem an. Nach Abstimmung mit der zuständigen Emschergenossenschaft so-

wie der Unteren Wasserbehörde des Kreises Recklinghausen, die auch die Belange des 

Gewässers 3.4 berücksichtigen, ist die gedrosselte Einleitung anfallenden Niederschlags-

wassers in das Gewässer 3.4, das nachfolgend bereits unmittelbar in den Groppenbach 

einleitet, möglich. Die Einleitungsmenge je Sekunde soll nach Abstimmung maximal 25 

Liter betragen. Aktuell laufen noch Alternativenprüfungen hinsichtlich der Größe und Aus-

gestaltung des Regenrückhalts. Die Planung des Regenrückhaltebeckens geschieht auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Durch die Einleitung des Niederschlagswassers 

erst in das Gewässer 3.4 muss keine neue Einleitungsstelle in den Groppenbach geschaf-

fen werden. Im Zuge dessen wird voraussichtlich eine ökologische Aufwertung des Gewäs-

sers 3.4 geplant, um den Eingriff in das Gewässer zu kompensieren. 

Bei der Einleitung in den Groppenbach ist wichtig, dass der Geschiebetransport aus der 

Einleitung nicht erhöht wird und die Wassermengen entsprechend gedrosselt werden. Die 

Hydraulische Leistungsfähigkeit muss entsprechend nachgewiesen werden. Das Pump-

werk Dortmund Groppenbach muss ebenfalls hydraulisch in der Lage sein die Wasser-

mengen weiterzuleiten. Nach Abstimmung mit der Emschergenossenschaft und der Unte-

ren Wasserbehörde des Kreises Recklinghausen ergibt sich demnach die genannte ge-

drosselte Einleitungsmenge von 25 l/s in den Groppenbach.  

Alternativ wäre auch die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in den Dort-

mund-Ems-Kanal denkbar. Zur Prüfung der Variante ´Einleitung des Niederschlagswas-

sers in den Dortmund-Ems-Kanal´ wurde die Eigentümerin des Dortmund-Ems-Kanals um 

Stellungnahme dazu gebeten. Die Möglichkeit wird nicht weiter verfolgt, da daraufhin am 

04.10.2021 eine negative Stellungnahme vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt West-

deutsche Kanäle Standort Duisburg-Meiderich abgegeben wurde:  

„Das westdeutsche Kanalnetz (Dortmund-Ems-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-

Kanal und Datteln-Hamm-Kanal) ist zwischen 1899 und 1930 als künstliches Gewässer ge-
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schaffen und gewidmet worden. In den bestehenden öffentlich-rechtlichen Genehmigun-

gen ist alleinige Zweckbestimmung „Verkehrsweg Schifffahrt" genannt. Später ist auch 

eine wasserwirtschaftliche Zweckbestimmung, die der Wasserbereitstellung (Niedrigwas-

seranreicherung, Ge- und Verbrauchswasser), hinzugekommen. Eine Aufgabe im Bereich 

Vorflut oder zur (Hoch-)Wasserabfuhr übernimmt das Westdeutsche Kanalnetz bislang 

nicht. Dementsprechend wurden das Betriebskonzept und die technische Ausrüstung 

ausgelegt und es fehlen zur gefahrlosen Ableitung zusätzlicher Wassermengen die bauli-

chen Einrichtungen und Anlagen. Es gehört nicht zur Aufgabe des Bundes im Umfeld von 

Schifffahrtskanälen die Vorflutaufgaben zu übernehmen. Grundsätzliche Nutzungsänderun-

gen bedürfen einer umfassenden Klärung, hierzu müssen Gespräche mit dem Land NRW 

und dem BMVI geführt werden. Bis zur Klärung der grundsätzlichen Neuausrichtung der 

Kanalnutzung wird die WSV Einleitungswünsche weiterhin ablehnen müssen. Sie ist nicht 

befugt durch Einzelfälle die Zweckbestimmung der Westdeutschen Kanäle Zug um Zug 

stillschweigend zu erweitern. (Verfügung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West vom 

28.01.2008, M-213.3/15, Einleitungen in das westdeutsche Kanalnetz)“ 

Ohne Vollzug der generellen Widmungsänderung und Schaffung der baulichen und be-

trieblichen Voraussetzungen kann die Alternative „Einleitung in den Dortmund-Ems-Ka-

nal“ nicht weiter erörtert werden.  

6.3  Bodenaufbereitung 

Mit den auf der Plateaufläche (Plangebiet) vorhandenen Randbedingungen aus der Berge-

schüttung ergeben sich für eine Gewerbebebauung folgende Randbedingungen:  

Die Rekultivierungsschicht mit einer durchschnittlichen Schichtmächtigkeit von 1,5 m ist 

nicht für bautechnische Zwecke geeignet und somit vor einer entsprechenden Bebauung 

im jeweiligen Baufenster vollständig zu entfernen / abzuschieben. Die freigelegte Oberflä-

che der Bergschüttung ist vor der Überbauung zu verdichten.  

Eine Bodenverdichtung hat das Ziel, die Porenräume im Boden zu verringern und damit die 

Festigkeit des Baugrundes zu erhöhen sowie die Setzungsgefahr zu verringern. Die im 

Plangebiet vorzufindenden Auffüllungen eignen sich grundsätzlich für derartige Bodenauf-

bereitungsmaßnahmen.  

Es wird zwischen dynamischen und statischen Verdichtungsmethoden unterschieden: 

 Statische Oberflächenverdichtungen werden primär im Straßenbau angewandt. Sie 

dienen dem lagenweise, verdichteten Einfüllen von Tragschichtmaterial durch Bau-

geräte mit statischer Wirkung (Walzen). 

Aufgrund der eher geringen Eindringwirkung eignet sich das Verfahren für Flächen 

mit weniger mächtigen Auffüllungen (Mächtigkeiten von max. 1,5 m).  

 Dynamische Verdichtungen können mehrere Meter mächtige, bergbautypische 

Auffüllungen effektiv und somit wirtschaftlich in einem Teufenbereich von 4-6 m ver-

dichten. Dazu zählen das Rüttelstopfverfahren sowie die Stoßverdichtung, auch 

Fallplattenverdichtung genannt. Hierbei werden Fallgewichte aus Stahl (2 m² - 4 m² 

groß) mit 10 t – 20 t Masse aus einer Fallhöhe von 10 m – 15 m mit Hilfe eines 
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Seilbaggers mehrmals fallengelassen. Aufgrund einer großen Anpassungsfähig-

keit, der Wirtschaftlichkeit und der Tiefenwirkung eignet sich dieses Verfahren sehr 

gut für das Plangebiet.  

Nachteil des Verfahrens sind vergleichsweise hohe Emissionen (Erschütterung und 

Lärm). Dennoch hat sich das Verfahren auf Rückzugsflächen des Bergbaus bereits 

häufig bewährt.  

Die Maßnahmen der Bodenaufbereitung / Baureifmachung der Flächen sind auf Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung zu erarbeiten. Grundsätzlich ist nach § 202 BauGB in Verbin-

dung mit DIN 18915 bei der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen der Oberbo-

den (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er 

ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wie-

der einzubauen. Dies wird im Zuge dieses Vorhabens angestrebt.  

6.4  Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel  

Mit der geplanten Änderung sind voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

lokalen Klimas zu erwarten. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Belange des Klima-

schutzes durch die 5. FNP-Änderung unverhältnismäßig negativ betroffen werden.  

Die Fläche besitzt wie in Kapitel 2.1.7 Klima und Luft im Umweltbericht beschrieben nur 

eine allgemeine Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum. Es handelt sich bei der Flä-

che um eine anthropogen bereits stark überformte Fläche. Die Nutzung dieser überformten 

Fläche und damit die Schonung natürlich belassener und dem Klima mehr beitragender 

Flächen ist als Ergebnis einer Abwägungsentscheidung zu sehen, die dem Klimaschutz 

Rechnung trägt.   

Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Festsetzungen getroffen, die zum Klimaschutz 

beitragen. Dies kann beispielsweise die Festsetzung von Dachbegründung oder der Nut-

zung von erneuerbaren Energien sein. Dachbegrünung beispielsweise trägt zu einer Ver-

besserung des Mikroklimas bei und kann kurzfristig anfallendes Niederschlagswasser zu-

rückhalten. Die Anpassung an den Klimawandel erfordert, dass beispielsweise auf immer 

häufiger auftretende Starkregenereignisse reagiert wird. Hierzu haben bereits frühzeitig Ab-

stimmungsgespräche mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Recklinghausen statt-

gefunden. Ein Regenrückhaltebecken in Verbindung mit weiteren grünen Retentionsräu-

men in den die gewerbliche Baufläche umgebenden Grünstrukturen auf der Plateaufläche. 

Auch hier trägt beispielsweise Dachbegrünung auf den Gewerbehallen zu einem Rückhalt 

des anfallenden Niederschlagswassers bei, das Wasser kann von dort verdunsten und so-

mit das Mikroklima geringfügig verbessern.  

Aufgrund der Aufschüttungen mit Bergematerialien entsteht aktuell durch die ackerbauliche 

Nutzung der Plangebietsfläche ein enormer Schadstoffeintrag in das Grundwasser, durch 

das Niederschlagswasser, das durch den Haldenkörper ins Grundwasser versickert. Die 

Versiegelung von Teilbereichen dieser Bergehalde vermindert somit den Schafstoffeintrag 

ins Grundwasser.  

Festsetzungen zur Durchgrünung des Plangebietes auf Ebene des Bebauungsplanes tra-

gen dafür Sorge, dass kein Hitzeinseleffekt im Plangebiet entstehen kann.  
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Die Errichtung einer Bushaltestelle am Plangebiet trägt zu einer besseren ÖPNV-Erreich-

barkeit bei und ermöglicht damit eine klimaneutralere Mobilität. Durch die Verlagerung des 

Fahrzeugbauers aus dem Siedlungsgebiet in direkte Nähe zur Autobahnanschlussstelle 

werden Verkehre durch das Stadtgebiet von Waltrop reduziert, was zumindest für eine ge-

ringfügige Klimaverbesserung in Waltrop sorgt.  

Der Umweltbericht als gesonderter Teil dieser Flächennutzungsplanänderung sowie zum 

Bebauungsplan geht genauer auf die Thematik ein. 

6.5  Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  

2012 erfolgte durch das Büro TABERG Ingenieure GmbH eine Orientierende Baugrundun-

tersuchung über die Grenzen des Plangebietes hinaus. Natürlich gewachsener Boden ist 

im gesamten Plangebiet nicht vorzufinden, da dieser Bereich in den1980er Jahren und 

2001/2002 von Seiten der RAG AG mit Bergematerial aufgefüllt wurde.  

Auf einer Grundfläche von ca. 19 ha (Plateaufläche einschließlich Böschungsrand) wurde 

das Bergematerial mit einer Schütthöhe von durchschnittlich ca. 11 m eingebracht. Die 

Fläche wurde mit einer Füllboden und Mutterbodenschicht abgedeckt (im Mittel 1,50m) 

und wird derzeit landwirtschaftlich / ackerbaulich genutzt. 

Die geplante Versiegelung mit Betriebsgebäuden und Verkehrsflächen erfolgt auf einer mit 

Bergematerial aufgefüllten Bergsenkung und derzeitig als Acker genutzten Fläche. Die öko-

logische Bodenfunktion der Fläche ist daher als wenig bedeutend einzustufen. 

Dennoch wird bisher unversiegelter Boden großflächig versiegelt und damit seine natürli-

chen Bodenfunktionen (z.B. Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion) verloren gehen. 

Die vergleichende Standortanalyse hat jedoch gezeigt, dass im Stadtgebiet von Waltrop 

keine alternative Fläche besser geeignet ist, um das angestrebte Planungsziel zu erreichen 

(vgl. Kapitel 4). Innerörtliche Flächen stehen für die beabsichtigte großflächige Planung 

nicht zur Verfügung. 

Der Regionalplan hat das Plangebiet als GIB mit Zweckbindung festgelegt und seinerseits 

im Verfahren zur 11. Regionalplanänderung den sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

geprüft. Eine erneute inhaltliche Prüfung auf FNP-Ebene ist daher nicht angezeigt.  

Der Umweltbericht geht explizit auf das Schutzgut Boden ein. In der Eingriffs- Ausgleichs-

bilanzierung zu dieser Planung auf Ebene des Bebauungsplans (verbindliche Bauleitpla-

nung) wird der Verlust von Boden berücksichtigt. Daher ist der Verlust von Grund und Bo-

den insgesamt zur Erreichung des Planungsziels als verhältnismäßig und vertretbar einzu-

stufen.  

7 Immissionsschutz  

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans sind voraussichtlich immissionsschutz-

rechtliche Belange betroffen. Die in etwa 200 m Abstand befindlichen Wohnnutzungen im 

Süden – auf Dortmunder Stadtgebiet – werden hierbei besonders berücksichtigt.  

Zur Ermittlung und Bewertung der Belange des Lärmschutzes wird ein schalltechnisches 

Gutachten erstellt, dessen Ergebnisse im Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung inte-

griert werden. Durch das schalltechnische Gutachten werden insbesondere die durch 
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Lärmemissionen entstehenden Konfliktpotenziale zwischen den gewerblichen Nutzungen 

und den schutzwürdigen Wohnnutzungen südlich des Plangebietes minimiert. Auch durch 

induzierten Verkehr erzeugter zusätzlicher Lärm wird in der Beurteilung mitbetrachtet sowie 

der entstehende Baulärm. 

Sowohl in Industriegebieten, als auch in Gewerbegebieten könnten sich nach BauNVO Vor-

haben ansiedeln, die unter die in § 50 BImSchG genannten Betriebe und Anlagen fallen 

(Störfallbetriebe). Da es sich bei dem Plangebiet jedoch um eine gewerbliche Baufläche 

zur Ansiedlung von Betrieben zur Nutzfahrzeugproduktion und mit der Nutzfahrzeugpro-

duktion in Verbindung stehenden Betriebszweige handelt, sind Störfallbetriebe nach der Art 

der baulichen Nutzung ausgeschlossen.  

Eine detaillierte Überprüfung der Immissionssituation erfolgt im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung und wird mit der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Recklin-

ghausen abgestimmt. 

8  Natur und Landschaft / Freiraum 

8.1  Eingriffsregelung  

Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff BNatSchG vorbereitet, 

der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB vom Verursacher auszugleichen ist. Dies 

geschieht auf der Ebene des Bebauungsplans (s. Umweltbericht zum Bebauungsplan). 

8.2  Biotop- und Artenschutz  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die Belange des Biotop- und Artenschut-

zes mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Recklinghausen abzustimmen und 

im Bebauungsplan verbindlich zu regeln. 

8.3  Wasserwirtschaftliche Belange  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind außerdem die Entwässerungsmöglich-

keiten aus Kapitel 6.2 Ver- und Entsorgung detaillierter zu prüfen und mit der zuständigen 

Behörde abzustimmen. Auf die weiteren wasserwirtschaftlichen Belange wird im Umwelt-

bericht zu dieser Flächennutzungsplanänderung eingegangen.  

8.4  Forstwirtschaftliche Belange 

Mit Schreiben vom 06.02.2018 teilte der Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit, dass die 

Belange des Waldes sowohl indirekt als auch in einem kleinen Teilbereich im Südosten 

direkt betroffen sind. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird dieser Sachverhalt 

geprüft und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Westlich des Plangebietes gele-

gen befindet sich der Waldbereich Mengeder Heide.  
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9  Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen  

9.1  Altlasten, Bergbau, Kampfmittel 

Altlasten, Bergbau 

Die Fläche ist im Altlastenkataster des Kreises Recklinghausen als Altablagerungsfläche 

geführt. Mit Schreiben vom 07.02.2018 teilte die Bezirksregierung Arnsberg mit, dass die 

Fläche im Bergbau Alt- Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) nachrichtlich verzeichnet ist: 

BAV-Kat Nr. 4410-A-004, Kippung südwestlich Drucksbrücke. Im Umfeld befinden sich wei-

tere Verdachtsflächen BAV-Kat. Nr. 4410-A-036, Kippung Drucksbrücke und BAV-Kat. Nr. 

4410-A-042, Kippung südöstlich Drucksbrücke. 

Mit Schreiben vom 13.02.2018 teilte die Bezirksregierung Münster mit, dass das Plangebiet 

auf einer altlastverdächtigen Fläche (Altablagerung) liegt.  

Mit Schreiben vom 15.09.2020 teilte die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Reck-

linghausen folgendes zur Altlastensituation im Plangebiet mit:  

„Das Grundstück […] ist im Kataster über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen unter 

der Bezeichnung 4410 / 2 Bergehalde, nördl. Groppenbach, südl. DEK erfasst. Es handelt 

sich bei der Altablagerung um ein ehemaliges Bergsenkungsgebiet, welches zwischen ca. 

1974 bis 1986 mit Bergematerialien aus der Zeche Minister Achenbach angeschüttet wor-

den ist. Das Gelände wurde um rund 15 m mit Bergematerialien erhöht und mit einer 

Schicht aus Mutterboden abgedeckt.  

Im Jahr 2012 ist die Altablagerung durch die Taberg Ingenieur GmbH im Rahmen einer ori-

entierenden Baugrunduntersuchung untersucht worden. Die abgeteuften Sondierbohrun-

gen zeigten mehrere Meter mächtige Anschüttungen, die sich vorwiegend aus Bergemate-

rial, umgelagerten Bodenmaterialien sowie vereinzelt Kies und Kohlegrus zusammenset-

zen. Eine chemische Analyse von Bodenmaterial ist nicht durchgeführt worden. Verunreini-

gungen des Bodens können daher nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Hinsichtlich der künftigen Nutzung der Fläche ist anzumerken, dass bei Nutzungsänderun-

gen und Eingriffen in den Boden die untere Bodenschutzbehörde zwingend im Vorfeld zu 

beteiligen ist.“ 

Hinsichtlich der bergbaulichen Verhältnisse teilte die Abteilung Bergbau und Energie der 

Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung folgendes 

mit:  

„[…] die vorbezeichnete Planfläche über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld 

„Ickern“, über dem auf Steinkohle und Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Ver. Minister 

Achenbach“, über dem auf Raseneisenstein verliehenen, inzwischen erloschenen Distrikts-

feld „Gottes Gnaden“ sowie über dem auf Kohlewasserstoffe erteilten Bewilligungsfeld 

„Imudia“ befindet. […] 
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Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des Planvorhabens 

kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbauli-

chen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche nicht mehr zu rechnen.  

[…]Im hier geführten Bergbau- Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) sind für die 

Planfläche und dessen Umfeld folgende Verdachtsflächen verzeichnet: 

 

BAV-Kat Nr. 4410-A-004, Bergekippung südwestlich Drucksbrücke (Minister Achenbach),  

BAV-Kat Nr. 4410-A-036, Bergekippung Drucksbrücke,  

BAV-Kat Nr. 4410-A-042, Ablagerung südöstlich Drucksbrücke.  

 

Die v. g. Flächen wurden im Zeitraum von März 1976 bis März 1982 mit Waschbergen auf-

gefüllt und mit einer Mineralbodenschicht von 1 m und einer Mutterbodenschicht von 0,3 

m überdeckt. Im Rahmen dessen wurde das Gelände tiefgelockert und zur Entwässerung 

aufwendig drainiert. Bei den durchgeführten Maßnahmen handelte es sich um eine Rekul-

tivierungsmaßnahme zur landwirtschaftlichen Nutzung, an der auch die Stadt Waltrop sei-

nerzeit beteiligt war.  

Die Bergaufsicht hat in den in Rede stehenden Bereichen bereits geendet. Mit dem Ende 

der Bergaufsicht ging die Zuständigkeit für diese Fläche auf die Stadt Waltrop über, so dass 

die konkreten Folgenutzungen dieser Fläche, einschließlich der gegebenenfalls nachträg-

lich durchgeführten umweltrelevanten Maßnahmen, hier nicht bekannt sind. Daher können 

auch keine konkreten Aussagen über Art und Umfang der aktuellen, umweltrelevanten Ein-

flüsse oder Beeinträchtigungen, die gegebenenfalls noch von dieser Fläche ausgehen 

könnten, getroffen werden.“ 

Kampfmittel 

Im Rahmen der Stellungnahme der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdiens-

tes Westfalen-Lippe wurde 2010 eine Sondierung der Bereiche des Artilleriebeschusses 

empfohlen. 

Eine Stellungnahme der Luftbildauswertung des Kampfmitteldienstes Westfalen Lippe aus 

März 2015 empfiehlt: „Sondierung der Bereiche des Artilleriebeschusses (falls diese nach 

dem zweiten Weltkrieg nicht überbaut wurden).“ Die Aufschüttungsmaßnahmen ab den 

1980er Jahren kommen einer Überbauung der Fläche gleich.  

Die Luftbildauswertung ergab für das Plangebiet überwiegend keine Bombardierung. 

Eine Abstimmung zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit ist insbesondere für die aufge-

höhte Haldenfläche von Belang, für die Baureifmachungsmaßnahmen wie Fallplattenver-

dichtungen o.a. erforderlich werden.  

Im Jahr 2020 wurde eine erneute Luftbildauswertung des Kampmittelbeseitigungsdienstes 

angefragt, mit der die vorherige ihre Gültigkeit verliert. Mit Schreiben vom 01.09.2020 emp-

fiehlt der Kampfmittelbeseitigungsdienst: „Sondieren der zu bebauenden Flächen und 

Baugruben und die Anwendung der Anlage 1 TVV, im Bereich der Bombardierung. Sondie-

ren der Bereiche des Artilleriebeschusses (falls diese nach dem zweiten Weltkrieg nicht 
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überbaut wurden).“ Bei der Fläche handelt sich um eine ehemalige Bergehalde, bei der 

nach dem zweiten Weltkrieg großflächige Aufschüttungen stattgefunden haben.  

Die Halde wurde nach 1945 aufgeschüttet, so dass ein mögliches Gefährdungsband erst 

ab ca. Unterkante der Auffüllungen angenommen werden muss. Etwaige Kampfmittel lie-

gen somit weit unterhalb der heutigen Geländeoberkante. 

9.2  Denkmalschutz 

Mit Schreiben vom 13.02.2018 teilte der LWL-Archäologie für Westfalen mit, dass keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung bestehen. 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Bau- und Bodendenkmälern sind nicht zu er-

warten. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. 

h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gem. 

§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchGNW) der Stadt Waltrop, dem Landschaftsver-

band Westfalen Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmal-

pflege in Münster und der Unteren Denkmalbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

Waltrop, im März 2022____ 

Stadt Waltrop, Fachbereich Stadtentwicklung – Stadtplanung  


